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(54) Verfahren zur Behandlung von Tabakblättern und Tabakblätter sowie deren Verwendung

(57) Die Erfindung betrifft ein neuartiges Verfahren
zur Tabakaufbereitung für die Herstellung von Tabakwa-
ren, bei dem in einem ersten vorgelagerten Schritt im
wesentlichen alle Tabakinhaltsstoffe entfernt und dann
in einem zweiten Schritt gezielt Zusatzstoffe dem Tab-

akrohprodukt, wie z.B. Nikotin, Koffein, Träger- und son-
stige Aromastoffe, hinzugefügt werden. Die Erfindung
betrifft weiterhin entsprechend hergestellte Tabakblätter
sowie deren Verwendung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein neuartiges Verfahren
zur Tabakaufbereitung für die Herstellung von Tabakwa-
ren, bei dem in einem ersten vorgelagerten Schritt im
wesentlichen alle Tabakinhaltsstoffe entfernt und dann
in einem zweiten Schritt gezielt Zusatzstoffe dem Tab-
akrohprodukt, wie z.B. Nikotin, Koffein, Träger- und son-
stige Aromastoffe, hinzugefügt werden. Die Erfindung
betrifft weiterhin entsprechend hergestellte Tabakblätter
sowie deren Verwendung.
[0002] Über die Gesundheitsgefährdung durch aktives
und passives Rauchen besteht kein Zweifel. In einer Viel-
zahl von Ländern ist daher bereits das Rauchen in öf-
fentlichen Einrichtungen verboten, um vor allem die nicht
rauchende Bevölkerung zu schützen. Die den Zigaretten
beigefügten Suchtstoffe erschweren erheblich den Ver-
zicht auf Tabakkonsum.
[0003] Medikamente und Hilfsmittel wie Raucherpfla-
ster haben nur eine eingeschränkte Wirkung. Die erheb-
lichen Nebenwirkungen beim Rauchentzug bleiben un-
vermindert bestehen. Aufgrund der Nebenwirkungen
dieser Medikamente erscheint ihre Einnahme risikorei-
cher als das Weiterrauchen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, Tabakblät-
ter für die Herstellung von Tabakwaren bereitzustellen,
die von ihren wesentlichen gesundheitsgefährdenden
Stoffen ganz oder teilweise befreit sind, ohne hierbei die
Wirkung der für den Genuss relevanten Inhaltsstoffe zu
verändern. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, Ta-
bakwaren herzustellen, bei denen die Suchtstoffe, wie
z.B. Nikotin, schrittweise immer weiter reduzierbar sind,
sodass über einen begrenzten Zeitraum, von beispiels-
weise 12 Monaten, ein vollständiger Rauchverzicht ohne
die bekannten Entzugserscheinungen gewährleistet ist.
[0005] Die Erfindung wird in Bezug auf das Verfahren
durch die Merkmale des Anspruchs 1 und in Bezug auf
die Tabakblätter durch die Merkmale des Anspruchs 10
gelöst. Der Unteranspruch gibt vorteilhafte Weiterbildun-
gen an.
[0006] Erfindungsgemäß wird somit nach Patentan-
spruch 1 vorgeschlagen, in einem ersten Verfahrens-
schritt Tabakblätter zumindest teilweise von mindestens
einem Tabakinhaltsstoff zu befreien. Bei den Tabakin-
haltsstoffen sind u.a. Polyphenole, Flavone, Pigmente,
ätherische Öle, Paraffine, Sterine, Wachse und Harze
sowie Nikotin zu nennen. Gemäß der vorliegenden Er-
findung ist es nun besonders bevorzugt, wenn nicht nur
einer, sondern alle der vorstehend genannten Tabakin-
haltsstoffe im wesentlichen vollständig entfernt werden.
Die Entfernung muss dabei gemäß der vorliegenden Er-
findung so schonend erfolgen, dass nur die vorstehend
genannten Tabakinhaltsstoffe entfernt werden und die
restlichen Bestandteile des Tabaks wie Cellulose, Stär-
ke, Kohlehydrate und weitere Substanzen sowie Fett und
Säuren, Proteine und Pektine erhalten bleiben. Das Ge-
rüst des Tabaks bleibt somit unverändert.
[0007] Erfindungsgemäß werden als geeignete Ver-

fahren die an und für sich im Stand der Technik bekann-
ten technischen Extraktionsverfahren z.B. zur Entfer-
nung des Nikotins durch Behandlung mit Ammoniak und
Wasserdampf sowie auch die Destraktion mit überkriti-
schem CO2 vorgeschlagen. Besonders bevorzugt ist es
jedoch, wenn die Inhaltsstoffe unter Vakuum und Tem-
peratur pyrolytisch abgetrennt und abdestilliert werden.
Das wie vorstehend beschriebene Behandlungsverfah-
ren führt dann zu einem Rohprodukt.
[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun in
einem zweiten Verfahrensschritt dieses Rohprodukt ge-
zielt wiederum mit Zusatzstoffen versetzt. Das Versetzen
mit den Zusatzstoffen wird dabei bevorzugt unter Druck,
Temperatur und Feuchtigkeit, durch Imprägnierung, z.B.
in einem Autoklaven, vorgenommen. Bei den Zusatzstof-
fen handelt es sich dabei im wesentlichen um Nikotin
sowie Geruchs-, Geschmacks- und/oder Trägerstoffe.
Als wesentlicher Vorteil ist bei dem vorliegenden Verfah-
ren zu nennen, dass durch die gezielte Zugabe von Ni-
kotin Tabakblätter hergestellt werden können, die dann
zu Tabakwaren weiterverarbeitet werden, die einen de-
finierten Nikotingehalt aufweisen. Der Nikotingehalt der
Tabakblätter kann dabei auf Werte von 0,5 bis 5,5 Gew.-
% gezielt eingestellt werden. Weiterhin vorteilhaft ist,
dass nicht nur der Nikotingehalt eingestellt werden kann,
sondern dass dann je nach Belieben verschiedene wei-
tere Zusatzstoffe, wie Geruchs-, Geschmacks- und Trä-
gerstoffe zugegeben werden können, um dem Tabak und
damit den daraus hergestellten Tabakwaren entspre-
chende Eigenschaften zu verleihen. Bei den Geruchs-
und Geschmacksstoffen sind u.a. Zuckerlösungen, Ho-
nig, Gewürze und Fruchtextrakte, Vanillin, Koffein und
ändere nach der Aromenverordnung zugelassene Stoffe
geeignet.
[0009] Beim erfindungsgemäßen Verfahren ist es
selbstverständlich, wie bisher schon im Stand der Tech-
nik bekannt, vorteilhaft, wenn die Tabakblätter vor der
vorstehend beschriebenen Tabakaufbereitung getrock-
net und fermentiert werden. Die entsprechenden Verfah-
ren hierzu sind aus dem Stand der Technik bekannt.
[0010] Es hat sich nun gezeigt, dass das vorstehend
beschriebene Verfahren zur Tabakaufbereitung zu Ta-
bakblättern und damit zu Tabakwaren führt, die dann,
wenn sie zu Rauchtabak, z.B. zu Zigaretten weiterverar-
beitet werden, beim Rauchen zu einem Rauchkondensat
(Teer) führen, das gegenüber dem herkömmlichen
Rauchwaren einen deutlich reduzierten Kondensatge-
halt aufweist. Der Kondensatgehalt, der wie vorstehend
beschriebenen Tabakwaren kann durch das erfindungs-
gemäße Verfahren auf unter 9 mg in einer Zigarette be-
vorzugt auf unter 5 mg, besonders bevorzugt auf unter
2 mg, reduziert werden.
[0011] Bei der vorliegenden Erfindung ist besonders
hervorzuheben, dass durch das vorstehend beschriebe-
ne Verfahren zur Tabakaufbereitung nicht nur bei den
Tabakwaren ein deutlich reduzierter Kondensatgehalt
(Teer) erreicht werden kann, sondern dass auch Tabak-
waren hergestellt werden können, die einen abgestuften
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Nikotingehalt aufweisen. Durch Tabakwaren, die einen
abgestuften Nikotingehalt aufweisen, können dann auch
die entsprechenden Rauchwaren zur Entwöhnung von
Rauchern eingesetzt werden. Dazu kann über einen län-
geren Zeitraum (bis zu ca. 12 Monaten) der Raucher Ta-
bakwaren ausgehend von Tabakwaren mit normalem Ni-
kotingehalt stufenweise bis zu Tabakwaren ohne Nikotin
konsumieren, so dass dadurch eine Entwöhnung ohne
die bekannten Entzugserscheinungen erreicht wird.
[0012] Dadurch, dass beim erfindungsgemäßen Ver-
fahren aber nicht nur abgestufte Nikotingehalte erreicht
werden können, sondern zusätzlich noch Geruchs-, Ge-
schmacks und Trägerstoffe zugesetzt werden, die spe-
zifisch auswählbar sind, kann für den Raucher auch die-
se Entwöhnung gleichzeitig mit einem hohen Genuss
verbunden werden.
[0013] Die Erfindung betrifft weiterhin noch die mit dem
vorstehend beschriebenen Verfahren hergestellten Ta-
bakblätter bzw. die daraus herstellbaren Tabakwaren.
[0014] Die erfindungsgemäßen Tabakblätter können
zur Herstellung von Tabakwaren, wie Zigaretten, Zigar-
ren und Pfeifentabak, eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Aufbereitung von Tabakblättern für
Tabakwaren durch folgende Schritte:

a) mindestens teilweises Entfernen mindestens
einer der folgenden Tabakinhaltsstoffe Poly-
phenole, Flavone, Pigmente, ätherische Öle,
Paraffine, Sterine, Wachse und Harze sowie Ni-
kotin durch ein chemisch und/oder physikali-
sches Verfahren unter Bildung eines Rohpro-
duktes,
b) Versetzen des so vorbehandelten Rohpro-
duktes mit mindestens einem Zusatzstoff aus-
gewählt aus Nikotin, Geruchs-, Geschmacks-
und/oder Trägerstoffen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens einer der Tabakinhalts-
stoffe (Verfahrensschritt a)) nahezu vollständig ent-
fernt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entfernung der Tabakin-
haltsstoffe durch Extraktion und/oder Destraktion mit
CO2 erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entfernung der Tabakin-
haltsstoffe durch pyrolytische Trennung unter Vaku-
um und Temperatur sowie Abdestillation erfolgt.

5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verset-

zen mit Zusatzstoffen (Verfahrensschritt b)) unter
Wärme, Feuchtigkeit und Druck durch Imprägnie-
rung erfolgt.

6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
ruchs-, Geschmacks- und/oder Trägerstoffe (Ver-
fahrensschritt b)) ausgewählt sind aus Zuckerlösun-
gen, Honig, Gewürz- und Fruchtextrakte, Koffein
und/oder Vanillin.

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Verset-
zen (Verfahrensschritt b)) des Rohproduktes mit vor-
bestimmten Mengen an Nikotin zur Herstellung von
Tabakwaren mit definierten Nikotinwerten durchge-
führt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nikotingehalt der Tabakwaren
auf 0,5 bis 5,5 Gew.-% Nikotin eingestellt wird.

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tabak-
blätter vor der Behandlung getrocknet und fermen-
tiert werden.

10. Tabakblätter herstellbar nach mindestens einem der
Verfahrensansprüche 1 bis 9.

11. Tabakblätter nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nikotingehalt der Tabakblätter
im Bereich von 0,5 bis 5,5 Gew.-% liegt.

12. Verwendung der Tabakblätter nach Anspruch 10
oder 11 zur Herstellung von Tabakwaren, wie Ziga-
retten, Zigarren und Pfeifentabak.
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